
Welche steuerlichen Folgen hat das Laden von E-Autos 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt – langsam, aber sicher. Zudem sind neue steuerliche Fördermaßnahmen 
für die Elektromobilität in Planung. Für Arbeitgeber wird damit die lohnsteuerliche Behandlung von Ladestrom 
immer relevanter – und prüfungsanfälliger. Denn je nach Konstellation gelten unterschiedliche Regelungen: 
Wird ein Firmenwagen oder Privatfahrzeug geladen? Erfolgt das Laden auf dem Betriebsgelände oder bei 
dem Arbeitnehmer zu Hause? Werden die Stromkosten erstattet? 

Bis Ende 2025 ließ der Gesetzgeber die Zahlung einer monatlichen Pauschale durch den Arbeitgeber zu. Zum 
01.01.2026 wurde diese Regelung aber abgeschafft, so dass für eine Erstattung nun die tatsächlich in An-
spruch genommene Strommenge durch einen Zähler nachgewiesen werden muss. Eine Schätzung oder ein 
Eigenbeleg ist hierfür nicht ausreichend. 

 

Mit unserer Infografik auf der nächsten Seite überblicken Sie die steuerlichen Folgen unter-
schiedlicher Konstellationen beim Laden von E-Autos im Arbeitsumfeld und die aktuellen 
Möglichkeiten der Stromkostenerstattung. Bei individuellen Rückfragen stehen wir gerne zu 
Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


